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§ 2 S-OSchG
 S-OSchG - Salzburger Ortsbildschutzgesetz 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Aufgabe

 

§ 2

 

Die Gemeinden sind verp0ichtet, das Ortsbild nach Kräften zu p0egen und es in seinem erhaltungswürdigen, für die

örtliche Bautradition charakteristischen Gepräge zu bewahren. Dies gilt für sie insbesondere auch in ihrer Eigenschaft

als Träger von Privatrechten.
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